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(EU) 2018/1862 und der Verordnung (EU) 2019/816  

– Ergebnis der ersten Lesung des Europäischen Parlaments  

(Straßburg, 7. bis 10. Juni 2021) 
  

I. EINLEITUNG 

Im Einklang mit Artikel 294 AEUV und der Gemeinsamen Erklärung zu den praktischen 

Modalitäten des Mitentscheidungsverfahrens1 haben der Rat, das Europäische Parlament und die 

Kommission informelle Gespräche geführt, um in erster Lesung zu einer Einigung über dieses 

Dossier zu gelangen. 

In diesem Zusammenhang hat der Vorsitzende des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 

und Inneres (LIBE), Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES), im Namen des Ausschusses 

einen Kompromissänderungsantrag (Änderungsantrag 42) zu dem oben genannten 

Verordnungsvorschlag vorgelegt. Über diesen Änderungsantrag war bei den genannten informellen 

Gesprächen Einvernehmen erzielt worden. 

                                                 
1 ABl. C 145 vom 30.6.2007, S. 5. 
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II. ABSTIMMUNG 

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 7. Juni 2021 den 

Kompromissänderungsantrag (Änderungsantrag 42) zu dem oben genannten Verordnungsvorschlag 

angenommen. Der Kommissionsvorschlag in der geänderten Fassung stellt den Standpunkt des 

Parlaments in erster Lesung dar und ist in dessen legislativer Entschließung vom 8. Juni 2021 (siehe 

Anlage) enthalten2. 

Der Standpunkt des Parlaments entspricht der zuvor zwischen den Organen getroffenen 

Vereinbarung. Folglich dürfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des Parlaments zu billigen. 

Der Gesetzgebungsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Parlaments erlassen. 

 

                                                 

2 Im Standpunkt des Parlaments in der Fassung der legislativen Entschließung sind die am 

Kommissionsvorschlag vorgenommenen Änderungen wie folgt markiert: Ergänzungen zum 

Kommissionsvorschlag sind durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht. Das 

Symbol „ ▌“ weist auf Textstreichungen hin. 



 

 

9594/21   am/CF/tt 3 

ANLAGE GIP.2  DE 
 

ANLAGE 
(8.6.2021) 

P9_TA(2021)0263 

ETIAS-Folgeänderungen: polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit ***I 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2021 zu dem Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der 
Bedingungen für den Zugang zu den anderen EU-Informationssystemen und zur Änderung 
der Verordnung (EU) 2018/1862 und der Verordnung (EU) 2019/816 (COM(2019)0003 – C8-
0025/2019 – 2019/0001A(COD)) 

 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den 
Rat (COM(2019)0003), 

– unter Hinweis auf den Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 11. Februar 2021, den 
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres zu ermächtigen, den Vorschlag der 
Kommission aufzuteilen und auf dieser Grundlage zwei separate Legislativberichte 
auszuarbeiten, 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 82 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 87 Absatz 2 
Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage 
ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0025/2019), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 31. März 2021 gemachte Zusage, den Standpunkt des 
Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(A9-0254/2020), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2019)0001A 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 8. Juni 2021 im 

Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2021/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates ....▌zur Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1862 und (EU) 2019/818 hinsichtlich 

der Festlegung der Bedingungen für den Zugang zu anderen EU-Informationssystemen für die 

Zwecke des Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

▌Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe a, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

▌ 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2021. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Durch die Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates4 

wurde das Europäische Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS) für 

Drittstaatsangehörige eingerichtet, die von der Pflicht befreit sind, beim Überschreiten der 

Außengrenzen der Union im Besitz eines Visums zu sein. In jener Verordnung wurden die 

Bedingungen und Verfahren für die Erteilung oder Verweigerung einer Reisegenehmigung 

im Rahmen des ETIAS festgelegt. 

(2) Mit dem ETIAS kann geprüft werden, ob mit der Anwesenheit dieser 

Drittstaatsangehörigen im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ein Risiko für die Sicherheit, 

ein Risiko der illegalen Einwanderung oder ein hohes Epidemierisiko verbunden wäre. 

(3) Damit das ETIAS-Zentralsystem die Antragsdatensätze gemäß der Verordnung 

(EU) 2018/1240 verarbeiten kann, muss die Interoperabilität zwischen dem 

ETIAS-Informationssystem einerseits und dem Einreise-/Ausreisesystem (EES), dem 

Visa-Informationssystem (VIS), dem Schengener Informationssystem (SIS), Eurodac 

und dem Europäischen Strafregisterinformationssystem für Drittstaatsangehörige 

(ECRIS-TCN) (im Folgenden „andere EU-Informationssysteme“) und den 

Europol-Daten gemäß ▌der genannten Verordnung (im Folgenden „Europol-Daten“) 

andererseits hergestellt werden. ▌ 

                                                 
4 Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. September 2018 über ein Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem 

(ETIAS) und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1077/2011, (EU) Nr. 515/2014, 

(EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und (EU) 2017/2226 (ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 1). 
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(4) Die vorliegende Verordnung, gemeinsam mit den Verordnungen (EU) 2021/…5+ und (EU) 

2021/…6+, regelt die Herstellung der Interoperabilität zwischen dem 

ETIAS-Informationssystem einerseits und anderen EU-Informationssystemen und den 

Europol-Daten andererseits sowie die Bedingungen für die Abfrage von in anderen 

EU-Informationssystemen gespeicherten Daten und von Europol-Daten durch das ETIAS 

zur automatisierten Ermittlung von Treffern. Daher müssen die Verordnungen 

▌(EU) 2018/1862 ▌7 und (EU) 2019/8188 des Europäischen Parlaments und des Rates 

geändert werden‚ um das ETIAS-Zentralsystem mit den anderen EU-

Informationssystemen und den Europol-Daten zu verbinden und die Daten festzulegen, die 

zwischen diesen EU-Informationssystemen und den Europol-Daten übermittelt werden. 

                                                 
5  Verordnung (EU) 2021/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 

Änderung der Verordnungen (EU) 2019/816 und (EU) 2019/818 hinsichtlich der 

Festlegung der Bedingungen für den Zugang zu anderen EU-Informationssystemen für die 

Zwecke des Europäischen Reiseinformations- und –genehmigungssystems (ABl. …). 
+  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE 16/21 (2019/0001B 

(COD)) und in der Fußnote die Nummer, das Datum und die Amtsblattfundstelle einfügen. 
6  Verordnung (EU) 2021/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 

Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, 

(EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861 und (EU) 2019/817 hinsichtlich der Festlegung der 

Bedingungen für den Zugang zu anderen EU-Informationssystemen für die Zwecke des 

Europäischen Reiseinformations- und –genehmigungssystems (ABl. …). 
+  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE 17/21 (2019/0002 

(COD)) und in der Fußnote die Nummer, das Datum und die Amtsblattfundstelle einfügen. 
7 Verordnung (EU) 2018/1862 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener 

Informationssystems (SIS) im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit und der 

justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, zur Änderung und Aufhebung des Beschlusses 

2007/533/JI des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1986/2006 des 

Europäischen Parlaments und des Rates und des Beschlusses 2010/261/EU der 

Kommission (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 56). 
8 Verordnung (EU) 2019/818 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Mai 2019 zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen 

EU-Informationssystemen (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und 

Migration) und zur Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 und 

(EU) 2019/816 (ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 85). 
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(5) Die im Hinblick auf die Herstellung der Interoperabilität mit Eurodac im Einklang mit 

▌der Verordnung (EU) 2018/1240 erforderlichen Folgeänderungen werden nach der 

Annahme der Neufassung der Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates9 angenommen. 

▌ 

(6) Mit dem durch die Verordnung (EU) 2019/817 des Europäischen Parlaments und des 

Rates10 und die Verordnung (EU) 2019/818 geschaffenen Europäischen Suchportal 

(ESP) wird es möglich sein, die im ETIAS und in den anderen betroffenen 

EU-Informationssystemen gespeicherten Daten parallel abzugleichen. 

(7) Die technischen Anwendungsbestimmungen sollten festgelegt werden, um das ETIAS in 

die Lage zu versetzen, regelmäßig und automatisch in anderen EU-Informationssystemen 

zu überprüfen, ob die in der Verordnung (EU) 2018/1240 festgelegten Bedingungen für die 

weitere Speicherung der Antragsdatensätze weiterhin erfüllt sind. 

                                                 
9 Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über die Einrichtung von Eurodac für den Abgleich von Fingerabdruckdaten 

zum Zwecke der effektiven Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 zur 

Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die 

Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat 

gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist und über der Gefahrenabwehr 

und Strafverfolgung dienende Anträge der Gefahrenabwehr- und 

Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf den Abgleich mit 

Eurodac-Daten sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 zur Errichtung 

einer Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum 

der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 1). 
10  Verordnung (EU) 2019/817 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 

zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen 

in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Änderung der Verordnungen (EG) 

Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 und 

(EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Entscheidung 

2004/512/EG des Rates und des Beschlusses 2008/633/JI des Rates (ABl. L 135 vom 

22.5.2019, S. 27). 
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((8) ETIAS-Reisegenehmigungen können aufgehoben werden, nachdem neue Ausschreibungen 

zur Verweigerung der Einreise und des Aufenthalts oder neue Ausschreibungen zu einem 

Reisedokument, das als verloren, gestohlen, unterschlagen oder für ungültig erklärt 

gemeldet ist, in das SIS eingegeben wurden. Damit das ETIAS-Zentralsystem vom SIS 

automatisch über solche neuen Ausschreibungen unterrichtet wird, sollte ein 

automatisiertes Verfahren zwischen dem SIS und dem ETIAS eingeführt werden. 

▌ 
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(9) Die Bedingungen, unter denen die ETIAS-Zentralstelle und die nationalen ETIAS-Stellen 

die in anderen EU-Informationssystemen gespeicherten Daten für die Zwecke des ETIAS 

abfragen können, sowie die entsprechenden Zugangsrechte, sollten durch klare und 

präzise Vorschriften für den Zugriff der ETIAS-Zentralstelle und der nationalen 

ETIAS-Stellen auf die in anderen EU-Informationssystemen gespeicherten Daten, die 

Arten der Abfrage und die Kategorien von Daten geschützt werden, die allesamt auf das 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt erforderliche Maß beschränkt sein sollten. Ebenso 

sollten die in ETIAS-Antragsdatensätzen gespeicherten Daten nur für diejenigen 

Mitgliedstaaten sichtbar sein, die die zugrunde liegenden Informationssysteme gemäß den 

Vorkehrungen für ihre Teilnahme betreiben. 

(10) Nach ▌der Verordnung (EU) 2018/1240 wird die Agentur der Europäischen Union für das 

Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 

Rechts (eu-LISA), die durch die Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen 

Parlaments und des Rates11 errichtet wurde, für die Gestaltungs- und Entwicklungsphase 

des ETIAS-Informationssystems verantwortlich sein. 

                                                 
11 Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. November 2018 über die Agentur der Europäischen Union für das 

Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 

Rechts (eu-LISA), zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 und des Beschlusses 

2007/533/JI des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 

(ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 99). 



 

 

9594/21   am/CF/tt 10 

ANLAGE GIP.2  DE 
 

 

(11) Diese Verordnung lässt die Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates12 unberührt. 

(12) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union (EUV) und 

dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) beigefügten 

Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der 

Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu 

ihrer Anwendung verpflichtet. Da diese Verordnung den Schengen-Besitzstand ergänzt, 

beschließt Dänemark gemäß Artikel 4 des genannten Protokolls ▌innerhalb von sechs 

Monaten, nachdem der Rat diese Verordnung angenommen hat, ob es sie in nationales 

Recht umsetzt. ▌ 

▌ 

                                                 
12 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 

über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet 

der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung 

(EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 

72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 

93/96/EWG (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77). 
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(13) Soweit sich die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung auf das SIS nach Maßgabe 

der Verordnung (EU) 2018/1862 beziehen, beteiligt sich Irland nach Artikel 5 Absatz 1 des 

dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 19 über den in den Rahmen der 

Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand sowie im Einklang mit Artikel 6 

Absatz 2 des Beschlusses 2002/192/EG des Rates13 an dieser Verordnung. Soweit sich 

ihre Bestimmungen auf Europol, Eurodac und das ECRIS-TCN beziehen, beteiligt sich 

Irland darüber hinaus nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV 

beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands 

hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des 

Artikels 4 dieses Protokolls nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder 

durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

▌ 

                                                 
13 Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf 

Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. L 64 

vom 7.3.2002, S. 20). 
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(14) Für Zypern und Kroatien stellt diese Verordnung einen auf dem Schengen-Besitzstand 

aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakt im Sinne des 

Artikels 3 Absatz 2 der Beitrittsakte von 2003 beziehungsweise des Artikels 4 Absatz 2 der 

Beitrittsakte von 2011 dar. In Bezug auf Kroatien muss diese Verordnung in Verbindung 

mit dem Beschluss (EU) 2017/733 des Rates14 gelesen werden ▌.  

(15) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem 

Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen 

über die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung 

und Entwicklung des Schengen-Besitzstands15 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe G 

des Beschlusses 1999/437/EG des Rates16 genannten Bereich gehören.  

                                                 
14 Beschluss (EU) 2017/733 des Rates vom 25. April 2017 über die Anwendung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands über das Schengener Informationssystem in der 

Republik Kroatien (ABl. L 108 vom 26.4.2017, S. 31). 
15 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
16 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter 

Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der Europäischen 

Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung 

dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des 

Schengen-Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31). 
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(16) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands17 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe G des 

Beschlusses 1999/437/EG des Rates in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 

2008/149/JI des Rates18 genannten Bereich gehören.  

                                                 
17 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
18 Beschluss 2008/149/JI des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss — im Namen 

der Europäischen Union — des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung 

und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 50). 
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(17) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 

Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen 

zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands19 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe G des Beschlusses 1999/437/EG in 

Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2011/349/EU des Rates20 genannten Bereich 

gehören. 

(18) Die Verordnungen ▌(EU) 2018/1862 ▌und (EU) 2019/818 sollten daher entsprechend 

geändert werden.  

                                                 
19 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
20 Beschluss 2011/349/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss — im Namen 

der Europäischen Union — des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 

Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum 

Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des 

Schengen-Besitzstands, insbesondere in Bezug auf die justizielle Zusammenarbeit in 

Strafsachen und die polizeiliche Zusammenarbeit (ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 1). 
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(19) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Änderung der Verordnungen 

(EU) 2018/1862 und (EU) 2019/818, um das ETIAS-Zentralsystem mit den anderen 

EU-Informationssystemen und den Europol-Daten zu verbinden und die Daten 

festzulegen, die zwischen diesen EU-Informationssystemen und den Europol-Daten 

übermittelt werden, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 

können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf Unionsebene 

besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV 

verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für 

die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(20) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 41 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates21 angehört — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
21 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 

und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
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Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EU) 2018/1862 ▌ 

Die Verordnung (EU) 2018/1862 wird wie folgt geändert: 

1. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 18b 

Führen von Protokollen für die Zwecke der Interoperabilität mit dem ETIAS 

Jeder Datenverarbeitungsvorgang im SIS und im Europäischen Reiseinformations- und -

genehmigungssystem (ETIAS) gemäß Artikel 50b dieser Verordnung wird gemäß 

Artikel 18 dieser Verordnung und Artikel 69 der Verordnung (EU) 2018/1240 des 

Europäischen Parlaments und des Rates* protokolliert. 

_____________ 

*  Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. September 2018 über ein Europäisches Reiseinformations- 

und -genehmigungssystem (ETIAS) und zur Änderung der Verordnungen 

(EU) Nr. 1077/2011, (EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und 

(EU) 2017/2226 (ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 1).“ 
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2. In Artikel 44 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„h)  die manuelle Bearbeitung von ETIAS-Anträgen durch die nationale ETIAS-Stelle 

gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2018/1240.“ 

3. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 49a 

Zugang der ETIAS-Zentralstelle zu Daten im SIS 

(1) Die ETIAS-Zentralstelle, die nach Artikel 7 der Verordnung (EU) 2018/1240 in der 

Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache eingerichtet wurde, hat das 

Recht, zur Wahrnehmung der ihr durch die genannte Verordnung übertragenen 

Aufgaben gemäß Artikel 11 Absatz 8 der genannten Verordnung auf Daten im SIS 

zuzugreifen und diese abzufragen. Auf diesen Zugriff und diese Abfragen findet 

Artikel 50 Absätze 4 bis 8 Anwendung. 
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(2) Wird bei einer Überprüfung durch die ETIAS-Zentralstelle gemäß Artikel 22 und 

Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/1240 bestätigt, dass die in den 

ETIAS-Antragsdatensätzen enthaltenen Daten mit einer Ausschreibung im SIS 

übereinstimmen, oder bestehen nach der Überprüfung weiterhin Zweifel, so finden 

die Artikel 23, 24 und 26 der genannten Verordnung Anwendung.“; 

4. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 50b 

Interoperabilität mit dem ETIAS 

(1) Ab dem Tag des Beginns der Anwendung des ETIAS gemäß Artikel 88 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1240 wird das zentrale SIS mit dem ESP verbunden, damit 

die automatisierten Überprüfungen gemäß den Artikeln 20 und 23, Artikel 24 

Absatz 6 Buchstabe c Ziffer ii, Artikel 41 und Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe b der 

genannten Verordnung sowie die nachfolgenden Überprüfungen gemäß den 

Artikeln 22, 23 und 26 der genannten Verordnung ermöglicht werden.  
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(2) Für die Zwecke der Durchführung der Überprüfungen gemäß Artikel 20 Absatz 2 

Buchstaben a, d und m Ziffer i sowie Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2018/1240 gleicht das ETIAS-Zentralsystem im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 

Nummer 25 der vorliegenden Verordnung unter Verwendung des ESP die in 

Artikel 11 Absatz 5 der genannten Verordnung genannten Daten mit den Daten im 

SIS ab; dieser Vorgang erfolgt im Einklang mit Artikel 11 Absatz 8 der genannten 

Verordnung. 

(3) Für die Zwecke der Durchführung der Überprüfungen gemäß Artikel 24 Absatz 6 

Buchstabe c Ziffer ii und Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 

(EU) 2018/1240 nutzt das ETIAS-Zentralsystem das ESP, um regelmäßig zu 

überprüfen, ob eine Ausschreibung in Bezug auf amtliche Blankodokumente oder 

in das SIS eingegebene Identitätsdokumente gemäß Artikel 38 Absatz 2 

Buchstaben k und l, die zur Verweigerung, Annullierung oder Aufhebung einer 

Reisegenehmigung führte, gelöscht wurde. 
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(4) Wenn eine neue Ausschreibung ▌in das SIS eingegeben wird, mit der ein 

Reisedokument als verloren, gestohlen, unterschlagen oder für ungültig erklärt 

gemeldet wird, übermittelt das zentrale SIS die Informationen zu dieser 

Ausschreibung gemäß Artikel 41 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2018/1240 unter 

Verwendung eines automatisierten Verfahrens und des ESP an das ETIAS-

Zentralsystem, damit das letztgenannte System überprüft, ob diese neue 

Ausschreibung mit einer gültigen Reisegenehmigung übereinstimmt.“ 

Artikel 2 

Änderung der Verordnung (EU) 2019/818  

In Artikel 68 der Verordnung (EU) 2019/818 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(1b) Unbeschadet des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels nimmt das ESP - nur für die 

Zwecke der automatisierten Überprüfungen nach Artikel 20, Artikel 23, Artikel 24 

Absatz 6 Buchstabe c Ziffer ii, Artikel 41 und Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe b der 

Verordnung (EU) 2018/1240 - seinen Betrieb auf, wenn die in Artikel 88 der genannten 

Verordnung genannten Voraussetzungen erfüllt sind.“ 
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Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

▌ 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar in 

den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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